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gFW
âûricf) mit ben fpegtell beruflichen
gactjturfen. 3unächft finb zwei, näm=

lieh ein n eib e£urë für Sdju»
fter nnb einer für Schweiber, ein=

gerietet worbeit.
®er offene 3et<ï)enfaal in ber

Sdjipfe ift für Sebermann täglich
(Sonntag nnb SJfontag auggenom»
men) sur freien Senufcung unent»

geltlidj geöffnet. ®ie Senußitng
begfelben empfiehlt fid^ befonberg
für Arbeiter, welche momentan ohne

Slrbeit, ihre 3et± nüßltch ausfüllen
Wollen. Sinei) tganbwerter, Welche

größere 3rtihnungen, mie SBerîriffe
auszuführen haben, fönnten biefeg
Soïat mit Sortheil benußen.

Schließlich ift noch beS Unter»

ridjte® in ber franjöfifchen Sprache

ju gebenten, Welcher mit ben erften
Slnfängen beginnenb in brei 3ahreS=
lurfen ertheilt toirb. SMhrenb biefer
3eit foUte fid) ein Seïjrling roohl
fo Diel aneignen fönnen, baß er

bei feinem. (Sang in bie fÇrembe fid)
bei unferm oiel befudjten Stachbarn
oerftänblich machen tonnte.

©inzelne Surfe finb fo ftarf be»

fud)t, baß 2, 3 unb 4 Slbtheiinngen
im gleichen Unterrichtsfach gemacht
merbeit mußten. 3m ®anzen finb
feht 33 Staffen, welche öon 19
Seinern geleitet werben. Unter»

richtet wirb währettb 91 Stnnben
in ber Sßodje nnb ztoar an 2Bod)en=
abenben nnb Sonntag Sormiitag.

Staatliche Sehrliugêunterftiu
hung itt Ippcnjett 3l.=Sll). ®er Sie»

gierungSrath hat über bie ftaatliche
Unterftühung üon Sehrlingen für
©anbwert ober ©ewerbe unb 3n=
buftrie ein Stegulatiö ertaffen. Stach

biefem Stegulatib richtet fich bie

igöhe ber einzelnen fantonalen Sei»
träge einerfeitS nach ber ©röße
be§ oom SantonSrathe auSgefeßten
Srebiteg nnb anberfeitg nach ber 3af)I
ber zw berüctfichtigenben Unterftü»
hungSgefnche. Sei fèanbWerfglehr»
fingen bârf ber fantonale Seitrag
bie §älfte ber öon ©emeinben unb
Sorporationen geleifteten Summe
nicht überfchreiten. ®ie fantonaten Seiftungen biirfeit in»
beß teilte Serminbernng ber bisherigen Seiftungen ber ®e=
meinben unb Sorporationen zur ^Çolge haben; fie follen Diel»

mehr biefelben z« tiermehrten Seiftungen auf bem ©ebiete
ber gewerblichen Serufgbilbnng oeranlaffen. fjür iganb»
wertSlehrlinge ift ein fdjriftlidjer Sehroertrag abzufd)ließen
unb in benfetben nebft ben üblichen Sebingitngen bie Se»
bingung aufzunehmen, baß ber Sehrfing zum Sefuche ber
3-ortbitbungsfchule anzuhalten unb ihm bie bazu nöttjige 3eit
Zur Serfügung zu ftetten fei. 2)ie Aufnahme in bie Septe
geflieht in ber Siegel mit bem 16. Sllterêjabre. SDiefelbe
tann unter Umftänben jeboch auch fpäter erfolgen, immerhin
fo, baß eg bem Setreffenbett möglich loirb, bie Setjre noch
oor ©intritt in ben SSttlitärbienft abzufchtießen.

Bb
m

Pnpfrjfiiljiiiiiig.

D

«rfjmtcbctferuc ^itUttng (Vio «at. ®r.)
©ntworfen öon @. Sartt).

B

$emitênie)eiu
©emerbeDerein ber ©tabt St. ©allen. 3n ber legten

®onnerftag abgehaltenen Sütonatäberfammlung beS ©ewerbe»

öerein§ hielt £>err Sllbert Slnberegg, Stebattor ber „Stieferei»
3nbuftrie", einen Sortrag über „©ewerbegefeßgebung unb
©ewerbeftatiftit". ®er Sortragenbe behanbelte bag weit»

greifenbe Sdjema nur in allgemeinen Sögen unb zählte bie

einzelnen ©rrnngenfcßaften auf biefem ©ebiete auf. Sie
©ewerbegefeßgebung unb ©ewerbeftatiftit ift nach feiner 2ln=

ficht noch lange nicht Ijinreichenb georbnet; er beutet auch bie

noch, zu fchaffenben Slugbauungen nur an. $ie ©runbibee
beg Sortragenben geht bahin, e8 follen fich alle Sentfg»
genoffen beSfelben tpanbwerfg ober berfelben Srand)e zu
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M
Zürich mit den speziell beruflichen
Fachkursen. Zunächst sind zwei, näm-
lich ein Zuschneidekurs für S chu-

ster und einer für Schneider, ein-

gerichtet worden.
Der offene Zeichensaal in der

Schipfe ist für Jedermann täglich
(Sonntag und Montag ausgenom-
men) M freien Benutzung unent-
geltlich geöffnet. Die Benutzung
desselben empfiehlt sich besonders

für Arbeiter, welche momentan ohne

Arbeit, ihre Zeit nützlich ausfüllen
wollen. Auch Handwerker, welche

größere Zeichnungen, wie Werkrisse

auszuführen haben, könnten dieses

Lokal mit Vortheil benutzen.

Schließlich ist noch des Unter-
richtes in der französischen Sprache
zu gedenken, welcher mit den ersten

Anfängen beginnend in drei Jahres-
kursen ertheilt wird. Während dieser

Zeit sollte sich ein Lehrling wohl
so viel aneignen können, daß er

bei seinem Gang in die Fremde sich

bei unserm viel besuchten Nachbarn
verständlich machen könnte.

Einzelne Kurse sind so stark be-

sucht, daß 2, 3 und 4 Abtheilungen
im gleichen Unterrichtsfach gemacht
werden mußten. Im Ganzen sind

jetzt 33 Klassen, welche von 19
Lehrern geleitet werden. Unter-
richtet wird während 91 Stunden
in der Woche und zwar an Wochen-
abenden und Sonntag Vormittag.

Staatliche Lehrlingsunterstü-
tzung in Appenzell A.-Rh. Der Re-
gierungsrath hat über die staatliche
Unterstützung von Lehrlingen für
Handwerk oder Gewerbe und In-
dustrie ein Regulativ erlassen. Nach
diesem Regulativ richtet sich die

Höhe der einzelnen kantonalen Bei-
träge einerseits nach der Größe
des vom Kantonsrathe ausgesetzten
Kredites und anderseits nach der Zahl
der zu berücksichtigenden Unterstü-
tzungsgesuche. Bei Handwerkslehr-
lingen darf der kantonale Beitrag
die Hälfte der von Gemeinden und
Korporationen geleisteten Summe
nicht überschreiten. Die kantonalen Leistungen dürfen in-
deß keine Verminderung der bisherigen Leistungen der Ge-
meinden und Korporationen zur Folge haben; sie sollen viel-
mehr dieselben zu vermehrten Leistungen auf dem Gebiete
der gewerblichen Berufsbildung veranlassen. Für Hand-
Werkslehrlinge ist ein schriftlicher Lehrvertrag abzuschließen
und in denselben nebst den üblichen Bedingungen die Be-
dingung aufzunehmen, daß der Lehrling zum Besuche der
Fortbildungsschule anzuhalten und ihm die dazu nöthige Zeit
zur Verfügung zu stellen sei. Die Aufnahme in die Lehre
geschieht in der Regel mit dem 16. Altersjahre. Dieselbe
kann unter Umständen jedoch auch später erfolgen, immerhin
so, daß es dem Betreffenden möglich wird, die Lehre noch
vor Eintritt in den Militärdienst abzuschließen.

M

MusterjeichlNlllg.
M0

Schmiedeiserne Füllung (Vio nat. Gr.)
Entworfen von G. Barth.

d
Vereinswesen.

Gewerbeverein der Stadt St. Gallen. In der letzten

Donnerstag abgehaltenen Monatsversammlung des Gewerbe-
Vereins hielt Herr Albert Anderegg, Redaktor der „Stickerei-
Industrie", einen Vortrag über „Gewerbegesetzgebung und
Gewerbestatistik". Der Vortragende behandelte das weit-
greifende Thema nur in allgemeinen Zügen und zählte die

einzelnen Errungenschaften auf diesem Gebiete aus. Die
Gewerbegesetzgebung und Gewerbestatistik ist nach seiner An-
ficht noch lange nicht hinreichend geordnet; er deutet auch die

noch, zu schaffenden Ausbauungen nur an. Die Grundidee
des Vortragenden geht dahin, es sollen sich alle Berufs-
genossen desselben Handwerks oder derselben Branche zu
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großen Berbättbett Bereinigen unb fobalb ber größere Dffetf
einer Beruf§genoffenfd)aft fidE) organifirt babe, folle bag ®efep
biefelben babttrcl) unterftii^en, baff eg bie nod) nid)t 23eigetre=

ienen gum Beitritt in ben BerufSDerbattb gtoingt. <60 tniirbe
ber Beftartb fofdjer Berbättbe gefiebert unb fßnnte gegen bie

@d)mupfort!urrettg energifd) auftreten.
Dte Dtéîufficm mürbe lebhaft benu|t unb ftimmte fo

giemlicE) ben Stugfübrungen beg Bortragenben bei, menn man
fid) aueb nid)t Derpelflte, baff big pr Doflftänbtgen ©rreidfung
beg norgeftredlen 3tefe8 nod) eine lange 3ett oergelfeti bürfte.

Die Berfammlung bebanbelte im fernem bie fdjon ein=

mal aufgetauchte 3bee ber ©rünbung eines fant. ©eroerbe*
öerbanbeg. ©g mürbe befdffoffen, auf ben 81. Sßcirg eine

Berfammlung in ben Sßafßaßafaal nach 6t. ©aßen einp=
berufen, an melcfjer fid) afle ©emerbeüereine beg Santon?
6t. ©aßen beitreten liejfen. Die einleitenben 6cbritte finb
bereits getban.

$erftf)ickneê.

^ lieber baé iUuftcn ban (Mfetnuaaven unb fOîittel pr
Berpütung beSfelben äußert fid) fßrof. Bieber in Sarigrube
in feinem „fjanbbucb ber 6d)miebefunft" rote folgt: Da
man blanfe Dbjette nicht aße paar Dage abreiben unb ein=

fetten mag, fo befleibet man fie häufig mit einem maffer=
bellen Sacfübergug. 2Benn biefer grünblid) fdjüpen foil, muff
er bid aufgetragen merben; bann aber mirb ber entftebeube
©lang bem guten Slugfeben mieber gum 9fad)tf)eil gereichen.
Die Berginnung, Bernidelung unb Bergolbung fdfüpen aßer*

bingg grünblicb, aber roo bleibt ber ©baratter beg 6d)tnieb=
eifenS, abgefeben babon, baff über unb über Manie >adjeit
mit 9îicfel= ober ©olbbelag in ben meiften Reißen etmag

Unruhige?, fßropenbe? haben. Da üerbleibt benn noch bag
Slbbrennen mit Del in geuer: bag mirb auch mobl bie befte

Bebanblung fein, borauSgefefei, bafs fie richtig auggefübrt
mirb unb nicht eine fiebrige, fcbmupanbäitfenbe unb fd)mup=
abgebenbe Deicht ben llebergug bilbet. Da üerbleibt ferner
ber Delanftrich, ber ja auch nicf)t gn bermerfen ift, menn eg

fid) um größere ©egenftänbe batibelt unb menn er mit Blaff
unb 3iel bergefteßt mirb unb mit Berftänbnijf. Der poIt)=

chromen Bebanblung, bie früher btetfad) — menn im Slß=

gemeinen auch mit befonberer Reinheit — angemenbet mürbe,
fcheint big beute gn roenig Slufmerïfamîeit gefcpenlt gu mer=

ben. SBenige richtig abgeftimmte Dßne, entfpredfenb matt ge*
halten, merben ftetg eine annehmbare Sßirfung erreichen.

Diefe fßrogebur erforbert aßerbingg eine gemiffe fünftlerifche
geinfübligfeit, bie nicht jeber 6chloffer, aber auch aicht jeber
2lnftrei<her bat unb haben lann. Slber man üerfuepe eg bo«h

einmal; menn eg bag erfte Bial nicht glücft, fo gelingt eg

oielleicht beim Bfieberpolen. Jßrobiren gebt oft über 6tro=

biren; jebenfaßg foß Beibeg fganb in §anb geben, roo etmag
fftedjieg ergielt merben foß. Unb bag miß ja unfer moberneg

Sunftbanbroer! aufrichtig. Biöge eg ihm gelingen!
ffteiuigen bliitb geworbener ffenfter. Die ffeufter

merben nach „Sld. 3ß. SB. ®em.=3tg." üoßftänbig liar, menu

man fie mit in fßegenmaffer getauchten Brenneffelit fd)euert,
unb barnach fpült. ©läferne ©efäffe, in benen ölige, fettige
6ubftangen aufbemabrt gemefen, reinigt man am Beften
mit Sauge, bie Don Bucbenbolgafcbe gemonnen mürbe, roo»

burd) eine ©mulfion beg ffetteg berüorgebradft mirb. -$Iafd)en,
in benen Bier, SBein ober ©ffig mar, merben burd) Soal?=
ober 6teinfoblenafd)e gereinigt, roaprenb SBafferflafd)en ober

©olbfifchgläfer, in benen fid) aug bem Sßaffer Bänber Don

Sali gebilbet haben, am Beften buret) Derbünnte 6algfäure
mieber flar gemacht merben. Slud) burch fcharfen ©ffig läfft
fid) berfelbe 3wed erreichen.

Sdjiue^erifdjet' (Betoerkkrctu.
SîretêfcfjreiBett für. 99 an bie Scftiottcit beS fd)meigcrifd)en

©clucrbeoercing.
SB e r t b e SS e r e i tt g g e n o f f e n

Siuf eine Sinreguitg ber Settion Hangentpal tjat ber genital
üohftanb unS beauftragt, bie nötigen Schritte gu oeranlaffen, um
ben Witgliebern unferer Seltioiten ben Befud] Oer ißarifer Söelt»
aiiêfleffuttg möglidjft gu erleichtern — fei cS burdi Vermittlung
guter unb billiger Quartiere ober geeigneter Rubrer — fei eS burd;
©emäbrung befonberer Vegünftigungen für bie Steife, mie g. S3.

Stebuftion ber gaprtajen ober Verlängerung ber ©ültigleitSbauer
ton Vetourbitteten auf 3—4 SBocpen. SeltionSöorftänbe, melcpe gu
biefem gwecte unfere Vermittlung in Slnfprucp nehmen motten, be»

lieben fiel) balbigft mit beftimmten Slngaben bei uns gu meiben.
Qm gernern möchten mir bie Seitionen, inSbefonbere bte Bor»

[tänbe lantottalev Bevettte, einlabett, fofern bieg nod) nicht gl
fdjeben, fiel) beförberlichft bei ihrer ®anton§regierung für ©«6»
oentionirung tüchtiger öanbtuerfcr gum Befud) ber SBettau§=
ftettung gu Oermenben. ®er Vitnb mirb attfätlige Suboentionen gu
gleichem gmecle jebenfattS nur bann bemilligen, menn auch bie Satt»
tone Opfer bringen. ®iefe Slrt ber görberung unfereS einbeimifeben
@emerbe§ ift faiön bei frühem SBeltaugfteflungen Dielfach ange»
tuenbet morben. ©8 mirb moht nur ber gnitiatioe be§ ©emerbe»
UereinS bebiirfen, um auch für bie beöorftehenbe Stu8ftettung in
VariS eine gleiche jßnterftüpung gu finben.

Siacbträgiid) bie Wittheilung, baf) bie ©d)tt)etger. Ul)rntarf)er»
©enoffettfefjaft ohne ©injpradfe in unfern Verbcmb aufgenommen
morben ift. SBir heifien bie neue &ettion beftenS roittfommen.

Qn ben nädjften ®agen mirb febe Seition, metebe ßchrltng§»
Prüfungen eingeführt hat, gmei gormulare gttr Berirf)terftattung
in je brei ©jemplaren erhalten. ©ineS biefer ©jemplare jift nad)
ber Brüfung uttfernt Selretariat eingufenben; ein groeiteS fott auS»

gefüllt bem SeltionSarchio einoerleibt merben; ba§ bient als Die»

ferue. BrüfungSlreife, melche gur Verid)terftattung an fuboentio»
nirenbe Vehörben ober ©efelifdjaften meitere ©jemplare benupen
möchten, erhalten foldje gratis nachgeliefert.

®ie gormulare für ®iplottt unb SluSlucisfnrte finb gebrudt
unb lönnen in ber erforberiid)en Slngabt begogen merben.

^aljreSheridit. Vis beute finb blofs 3t SeltionSbeiicbte ein»

gelangt. SBir müffen bie rüclftänbigen Seltioneu bringenb um fo»
fortige ^nfenbung berfetten erfitcben, bantit ber bereits im ®ruc£
befinblid)e ©efammtbericht leine Vergögerung erleibet.

Dîit freuubeibgenöffifebem ©ruf;
gii r ben leitenben SIu3f d;itp,

®er Bräfibent : Dr. g, gtüffrl.
®er Selretär: prrner firrbs.

3 ü r i cb, ben 12. fötärg 1888.

ÎÇvtJçjctt.
280. SBer ift gabrifant uon ©igarreitliftdieitV
281. Vier liefert amerilanifche ÉreiSfâgeubtâtter?
282. SBer bat girla 5 Stücl gut erhaltene gournierbücle gu

üerfaufen unb gu roelcbem BreiS?
283. SBer lenut ein fidjereS Sltittei, auf aiteit falpeterhaltigen

SKauevn einen bauerbaften äujgern Verpup angubringeu, ober ein
Wittel, ben Salpeter auS ben Wauern gu förbern?

284. SBo ift Scpafmoffe bittig gu begiepen?
285. SBer ift Säufer Don einigen 100 Stütf fepönen „Stein»

futter" gu billigen Baffen?
286. SBer oerfertigt genfterftoren Slntmort an g. 36. Scpleu»

niger, ffilingnan.
287. SBer oerfertigt einfach geftangte Bicteloergierungen für

Bferbegefcpirre?
288. Siefert eine idpueigenfepe ginna für beftepenbe Speife»

Slufgüge — ^anbbetrieb mit enblofem Seit ober Seil aufSïnrbet»
trieb — anerlannt prattifepe, antomatifcp in gnnltion iretenbe fo»

genannte SicperpeitSbremfen?
289. SBürbe fid) ein Braltiler über bie Vor» unb Bacptpeile

ber Verfahren in ber Vepanblung oott ©atter» unb ffirlularfäge»
gapnnngen punlto „SluSftangen" ober „SluSfcbmirgeln" oernepmen
laffen? Veranlaffung ift ein ftarfeS ©ntfpannen unb SBerfen eineS

prima girlnlarfägeBlatteS infolge beS SluSfcpmirgelnS ber gapnung.
290. SBer fertigt einem fbanbroerter in St. ©allen nad) Vor»

fdjrift beS eibg. BatentfcpupgefepeS bie erforberlicben |fcid)nungen?
291. 38er ober mclcpe galuif liefert gerucplofe Betrollocp»

apparate gum SBieberoerlauf mit ©arantie?
292. SBer liefert gute Scpraubenfdjeeren für 9—15 mm ®icte?
293. SBer liefert gang bürre, eichene Vretter, gute Qualität,

gleich ob neueS ober aiteS §o(g, in Hängen uon 45, 48 unb 58"
unb ®tcfen Oon 30, 32 unb 40"' unb beliebiger Breite, bienlid)
gu Brefibetten?
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großen Verbänden vereinigen und sobald der größere Theil
einer Berufsgenossenschaft sich organisirt habe, solle das Gesetz

dieselben dadurch unterstützen, daß es die noch nicht Beigetre-
tenen zum Beitritt in den Berufsverband zwingt. So würde
der Bestand solcher Verbände gesichert und könnte gegen die

Schmutzkonkurrenz energisch auftreten.
Die Diskussion wurde lebhaft benutzt und stimmte so

ziemlich den Ausführungen des Vortragenden bei, wenn man
sich auch nicht verhehlte, daß bis zur vollständigen Erreichung
des vorgestreckten Zieles noch eine lange Zeit vergehen dürfte.

Die Versammlung behandelte im fernern die schon ein-
mal aufgetauchte Idee der Gründung eines kant. Gewerbe-
Verbandes. Es wurde beschlossen, auf den 31. März eine

Versammlung in den Walhallasaal nach St. Gallen einzu-
berufen, an welcher sich alle Gewerbevereine des Kantons
St. Gallen vertreten ließen. Die einleitenden Schritte sind
bereits gethan.

Verschiedenes.

^ Ueber das Rosten von Eisenwaaren und Mittel zur
Verhütung desselben äußert sich Prof. Meyer in Karlsruhe
in seinem „Handbuch der Schmiedekunst" wie folgt: Da
man blanke Objekte nicht alle paar Tage abreiben und ein-
fetten mag, so bekleidet man sie häufig mit einem Wasser-

hellen Lacküberzug. Wenn dieser gründlich schützen soll, muß
er dick aufgetragen werden; dann aber wird der entstehende

Glanz dem guten Aussehen wieder zum Nachtheil gereichen.
Die Verzinnung, Vernickelung und Vergoldung schützen aller-
dings gründlich, aber wo bleibt der Charakter des Schmied-
eisens, abgesehen davon, daß über und über blanke Sachen
mit Nickel- oder Goldbelag in den meisten Fällen etwas
Unruhiges, Protzendes haben. Da verbleibt denn noch das
Abbrennen mit Oel in Feuer: das wird auch wohl die beste

Behandlung sein, vorausgesetzt, daß sie richtig ausgeführt
wird und nicht eine klebrige, schmutzanhäufende und schmutz-

abgebende Schicht den Ueberzug bildet. Da verbleibt ferner
der Oelanstrich, der ja auch nicht zu verwerfen ist, wenn es

sich um größere Gegenstände handelt und wenn er mit Maß
und Ziel hergestellt wird und mit Verständniß. Der poly-
chromen Behandlung, die früher vielfach — wenn im All-
gemeinen auch mit besonderer Feinheit — angewendet wurde,
scheint bis heute zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt zu wer-
den. Wenige richtig abgestimnne Töne, entsprechend matt ge-
halten, werden stets eine annehmbare Wirkung erreichen.
Diese Prozedur erfordert allerdings eine gewisse künstlerische

Feinfühligkeit, die nicht jeder Schlosser, aber auch nicht jeder
Anstreicher hat und haben kann. Aber man versuche es doch

einmal; wenn es das erste Mal nicht glückt, so gelingt es

vielleicht beim Wiederholen. Probiren geht oft über Stu-
diren; jedenfalls soll Beides Hand in Hand gehen, wo etwas
Rechtes erzielt werden soll. Und das will ja unser modernes
Kunsthandwerk aufrichtig. Möge es ihm gelingen!

Reinigen blind gewordener Fenster. Die Fenster
werden nach „Ack. III. W. Gew.-Ztg." vollständig klar, wenn
man sie mit in Regenwasser getauchten Brennesseln scheuert,
und darnach spült. Gläserne Gefäße, in denen ölige, fettige
Substanzen aufbewahrt gewesen, reinigt man am Besten
mit Lauge, die von Buchenholzasche gewonnen wurde, wo-
durch eine Emulsion des Fettes hervorgebracht wird. Flaschen,
in denen Bier, Wein oder Essig war, werden durch Koaks-
oder Steinkohlenasche gereinigt, während Wasserslaschen oder

Goldsischgläser, in denen sich aus dem Wasser Ränder von
Kalk gebildet haben, am Besten durch verdünnte Salzsäure
wieder klar gemacht werden. Auch durch scharfen Essig läßt
sich derselbe Zweck erreichen.

Schweizerischer Gewerbeverein.
Kreisschreiben Nr. 99 an die Sektionen des schweizerischen

Gewerbevereins.
Werthe Bere i n s gen o s s en!

Auf eine Anregung der Sektion Langenthal hat der Zentral-
vorstand uns beauftragt, die nöthigen Schritte zu veranlassen, um
den Mitgliedern unserer Sektionen den Besuch der Pariser Welt-
ausstellung möglichst zu erleichtern — sei es durch Vermittlung
guter und billiger Quartiere oder geeigneter Führer — sei es durch
Gewährung besonderer Begünstigungen für die Reise, wie z. B.
Reduktion der Fahrtaxen oder Verlängerung der Gültigkeitsdauer
von Retourbilleten auf 3—4 Wochen. Sektionsvorstände, welche zu
diesem Zwecke unsere Vermittlung in Anspruch nehmen wollen, be-
lieben sich baldigst mit bestimmten Angaben bei uns zu melden.

Im Fernern möchten wir die Sektionen, insbesondere die Bor-
stände kantonaler Vereine, einladen, sofern dies noch nicht gê-
schehen, sich beförderlichst bei ihrer Kantonsregierung kür Sub-
ventionirung tüchtiger Handwerker zum Besuch der Wettaus-
stellung zu verwenden. Der Bund wird allfällige Subventionen zu
gleichem Zwecke jedenfalls nur dann bewilligen, wenn auch die Kan-
tone Opfer bringen. Diese Art der Förderung unseres einheimischen
Gewerbes ist schon bei frühern Weltausstellungen vielfach ange-
wendet worden. Es wird wohl nur der Initiative des Gewerbe-
Vereins bedürfen, um auch für die bevorstehende Ausstellung in
Paris eine gleiche -Unterstützung zu finden.

Nachträglich die Mittheilung, daß die Schweizer. Uhrmacher-
Genossenschaft ohne Einsprache in unsern Verband aufgenommen
worden ist. Wir heißen die neue Sektion bestens willkommen.

In den nächsten Tagen wird jede Sektion, welche Lehrlings-
Prüfungen eingeführt hat, zwei Formulare zur Berichterstattung
in je drei Exemplaren erhalten. Eines dieser Exemplare sist nach
der Prüfung unserm Sekretariat einzusenden; ein zweites soll aus-
gefüllt dem Sektionsarchiv einverleibt werden; das dient als die-
serve. Prnfungskreise, welche zur Berichterstattung an subventio-
nirende Behörden oder Gesellschaften weitere Exemplare benutzen
möchten, erhalten solche gratis nachgeliefert.

Die Formulare für Diplom und Ausweiskarte sind gedruckt
und können in der erforderlichen Anzahl bezogen werden.

Jahresbericht. Bis heute sind bloß 3l Sektionsbeiichte ein-
gelangt. Wir müssen die rückständigen Sektionen dringend um so-
fortige Zusendung derselben ersuchen, damit der bereits im Druck
befindliche Gesammtbericht keine Verzögerung erleidet.

Mit freundeidgenössischem Gruß
Für den leitenden Ausschuß,

Der Präsident: Or. I. Stößel.
Der Sekretär: Werner Krebs.

Zürich, den 12. März 1888.

Fragen.
289. Wer ist Fabrikant von Cigarrenkistchen?
281. Wer liefert amerikanische àeissagenblâtter?
282. Wer hat zirka 6 Stück gut erhaltene Fournierböcke zu

verkaufen und zu welchem Preis?
283. Wer kennt ein sicheres Mittel, ans alten salpeterhaltigen

Mauern einen dauerhaften äußern Verputz anzubringen, oder ein
Mittel, den Salpeter aus den Mauern zu fördern?

284. Wo ist Schafwolle billig zu beziehen?
285. Wer ist Käufer von einigen 199 Stück schönen „Stein-

futter" zu billigen Preisen?
286. Wer verfertigt Fensterstoren? Antwort an F. T. Schien-

niger, Klingnau.
287. Wer verfertigt einfach gestanzie Nickelverziernngen für

Pferdegeschirre?
288. Liefert eine schweizerische Firma für bestehende Speise-

Aufzüge — Handbetrieb mit endlosem Seil oder Seil auf Kurbel-
trieb — anerkannt praktische, automatisch in Funktion tretende so-

genannte Sicherheitsbremsen?
289. Würde sich ein Praktiker über die Bor- und Nachtheile

der Verfahren in der Behandlung von Gatter- und Zirknlarsäge-
zahnnngen Punkts „Ausstanzen" oder „Ausschmirgeln" vernehmen
lassen? Veranlassung ist ein starkes Entspannen und Werfen eines
prima Zirkularsägeblattes infolge des Ausschmirgelns der Zahnung.

299. Wer fertigt einem Handwerker in St. Gallen nach Vor-
schrist des eidg. Patentschutzgesetzes die erforderlichen Zeichnungen?

291. Wer oder welche Fabrik liefert geruchlose Petrolkoch-
apparate zum Wiederverkauf mit Garantie?

292. Wer liefert gute Schranbenscheeren für 9—15 nara Dicke?
293. Wer liefert ganz dürre, eichene Bretter, gute Qualität,

gleich ob neues oder altes Holz, in Längen von 45, 48 und 58"
und Dicken von 39, 32 und 49'" und beliebiger Breite, dienlich
zu Preßbetten?
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